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Aarau, 9. April 2018  
GV 2018 - 2021 / 16 
 
 

Bericht und Antrag an den Einwohnerrat 

Simon Burger (SVP): Mauscheleien im Kreisschulrat Aarau-
Buchs 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 14. März 2018 reichte Einwohnerrat Simon Burger (SVP) eine Anfrage betreffend Mauschelei-
en im Kreisschulrat Aarau-Buchs ein. 
 
Die Anfrage kann wie folgt beantwortet werden: 
 
Frage 1: Wie beurteilt der Stadtrat die beschriebene Situation im Kreisschulrat, wo offensichtlich 
versucht wird, systematisch die Öffentlichkeit von wesentlichen Verhandlungen und Informationen 
auszuschliessen? 
 
Das vom Kreisschulrat am 22. März 2018 verabschiedete Geschäftsreglement entspricht nicht der 
"beschriebenen Situation im Kreisschulrat". So sind im Geschäftsreglement weder "nicht öffentli-
che Vorsitzungen" noch "Geheimsitzungen" vorgesehen. Auch wird darin nicht vorgesehen, dass 
die Kommissionsprotokolle "unter Verschluss" gehalten werden können. 
 
Frage 2: Wird die Vertretung des Stadtrates im Kreisschulrat Aarau-Buchs die ihr zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten nutzen, um die Verabschiedung dieses gesetzeswidrigen Reglements zu 
verhindern? 
 
Das vom Kreisschulrat am 22. März 2018 verabschiedete Geschäftsreglement enthält aus Sicht 
des Stadtrats keine gesetzeswidrigen Bestimmungen.  
 
Frage 3: Wird sich der Stadtrat dafür einsetzen, dass zukünftig keine nicht-öffentlichen Sitzungen 
des Kreisschulrates mehr stattfinden? 
 
Gemäss dem vom Kreisschulrat am 22. März 2018 verabschiedete Geschäftsreglement sind die 
Sitzungen des Kreisschulrats öffentlich. Ausnahmen von der Öffentlichkeit sind nur aus wichtigen 
Gründen möglich und denkbar (vgl. analoge Regelung für den Einwohnerrat: § 55 in Verbindung 
mit § 26 Gemeindegesetz (SAR 171.100) und § 17 der Gemeindeordnung (SRS 1.1-1)). 
 
Frage 4: Wird sich der Stadtrat dafür einsetzen, dass auch im Kreisschulrat der Öffentlichkeits-
grundsatz gestärkt und in die öffentliche Wahrnehmung gerückt wird? (z.B. durch öffentliche Publi-
kation mit Hinweis auf die Öffentlichkeit der Sitzungen sowie Publikation der Sitzungsprotokolle) 
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Mit dem vom Kreisschulrat am 22. März 2018 verabschiedete Geschäftsreglement wird der Öf-
fentlichkeitsgrundsatz gewahrt. 
 
Frage 5: Wird der Stadtrat den Einwohnerratsbeschluss sowie den Volkswillen schützen und von 
seinen rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen, indem er beim Regierungsrat eine Gemeinde-
beschwerde gemäss § 107 Abs. 2 Gemeindegesetz einreichen wird, sollten die gesetzeswidrigen 
Bestimmungen des Kreisschulrats-Reglements nichtsdestotrotz verabschiedet werden? 
 
Das vom Kreisschulrat am 22. März 2018 verabschiedete Geschäftsreglement enthält aus Sicht 
des Stadtrats keine gesetzeswidrigen Bestimmungen.  
 
Frage 6: Würde es der Stadtrat begrüssen, wenn künftig geheime Einwohnerratssitzungen stattfin-
den würden und kurz darauf noch eine für die Öffentlichkeit bestimmte (Alibi-)Sitzung abgehalten 
würde? 
 
Gemäss den zwingend einzuhaltenden Bestimmungen von § 55 in Verbindung mit § 26 Gemein-
degesetz (SAR 171.100) und § 17 der Gemeindeordnung (SRS 1.1-1) sind Einwohnerratssitzungen 
grundsätzlich öffentlich.  
 
Frage 7: Wie handhabt der Stadtrat grundsätzlich die Interessensvertretung in den Gremien, in 
denen er Einsitz hat? Werden die von den Vertretern der Stadt einzunehmenden Positionen vorbe-
sprochen und dokumentiert oder kann jeder Vertreter seine eigenen Interessen nach Gutdünken 
vertreten? 
 
Nimmt ein Mitglied des Stadtrats als Vertretung der Stadt und des Stadtrats Einsitz in einem 
Gremium, so vertritt es dort deren Interessen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Stadtrats 
 
Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 
Stadtpräsident Stadtschreiber 
 
 
Die Beantwortung dieser Anfrage verursachte Kosten von 225 Franken. 
 


